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Steuern sparen
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Anzeige

Wer viel zu vererben hat, sollte sich frühzeitig
darum kümmern, seine Vermögenswerte an die
nachfolgende Generation weiterzugeben. Nur
so können Steuerfreibeträge bei Erbschaft und
Schenkung bestmöglich genutzt werden. Wer
zum Beispiel ein gut gefülltes Wertpapierdepot
besitzt, kann das noch zu Lebzeiten verschen-
ken, ohne die Zügel komplett aus der Hand zu
geben. Nießbrauch lautet das Stichwort.

Der Schenkende überträgt sein Depot an den
Begünstigten, der damit neuer Eigentümer wird.
Die Erträge, die das Depot abwirft, werden fort-
an abgeschöpft und gehen an den Schenkenden,
auch Nießbraucher genannt. Gleichzeitig behal-
te der Nießbraucher die Entscheidungsgewalt
über die Anlagen und mögliche Entnahmen,
sagt Rechtsanwalt Jasper von Hoerner von der
Rechtsanwaltsgesellschaft LKC.

Der Vorteil: Durch den Nießbrauch sinkt der
zu versteuernde Vermögensanteil. Zusätzlich zu
den sogenannten persönlichen Freibeträgen bei
Erbschaft und Schenkung berücksichtigt das Fi-
nanzamt auch den Kapitalwert des Nieß-
brauchs. Das ist der Wert, den der Nießbrauch
für den Nießbraucher hat, also in diesem Fall die

Lizenz zum Steuern sparen?
Summe der zu erwartenden Depoterträge. Er
hängt vom Alter des Schenkenden und von der
angenommenen Jahresrendite des Depots ab. Je
jünger der Schenkende zu Beginn des Nieß-
brauchs und je höher die durchschnittliche
Wertentwicklung des Depots, desto höher der
Kapitalwert und desto niedriger der zu versteu-
ernde Restbetrag.

Beispiel gefällig? Ein Vater (50), möchte seiner
Tochter ein Wertpapierdepot mit einem Wert
von einer Million Euro übertragen. Ohne Nieß-
brauchsdepot stehen der Tochter nur 400 000
Euro davon steuerfrei zu, die restlichen 600 000
Euro müsste sie gemäß ihres Schenkungsteuer-
satzes versteuern. Bleibt der Vater aber Nieß-
braucher, kommt auf den Freibetrag der Tochter
noch der Kapitalwert des Nießbrauchs, der
ebenfalls unversteuert bleibt. Bei einer Jahres-
rendite von vier Prozent könnte der Vater so
insgesamt einen Betrag von mehr als 1 000 000
Euro, und damit das gesamte Depot, steuerfrei
übertragen. Die Steuerersparnis: rund 90 000
Euro. Mit welcher Jahresrendite kalkuliert wird,
hängt unter anderem von der bisherigen Wert-
entwicklung des Depots ab. − dpa

Übertragung eines Depots und anschließender Nießbrauch sind ein probates Mittel

Steuerzahler, die von zu Hause aus arbeiten, kön-
nen Kosten für ihr häusliches Arbeitszimmer in be-
stimmten Fällen von der Steuer absetzen. Seit die-
sem Jahr würden sogar Erleichterungen bei der Ab-
setzbarkeit gelten, sagt Daniela Karbe-Geßler vom
Bund der Steuerzahler. Das trifft zum Beispiel auf
Partner einer nichtehelichen Gemeinschaft zu, die
sich die Kosten teilen. In einem solchen Fall hat das
Finanzgericht Düsseldorf geurteilt (Az.: 3 K 2483/20
E). Wollen Arbeitnehmer nicht nur die Pauschale
von – seit 2023 neu – 1260 Euro für ein häusliches
Arbeitszimmer geltend machen, muss dieses aller-
dings auch weiterhin ausschließlich der beruflichen
Nutzung dienen. Zudem muss dort der Schwerpunkt
der beruflichen Tätigkeit liegen. Das ist nicht unbe-
dingt zeitlich, sondern qualitativ zu betrachten.
Hochschullehrer oder Richter zum Beispiel üben die
für ihren Beruf prägenden und wesentlichen Arbei-
ten an einer Uni oder bei Gericht aus. − dpa

Arbeitszimmer
voll absetzbar

Bad Birnbach. Die Betriebliche
Gesundheitsförderung (BGF)
spielt in den Planungen des länd-
lichen Bades eine große Rolle.
Zwischenzeitlich ist sie zu einem
Ziel für die Niederbayerische
Thermengemeinschaft geworden,
der neben Bad Birnbach auch Bad
Griesbach, Bad Füssing, Bad Gög-
ging und Bad Abbach angehören.
Und Bad Birnbach kämpft weiter
darum, dass diese Gesundheits-
förderung in der Praxis auch um-
gesetzt werden kann. Dabei erhält
man von verschiedenen Seiten
Unterstützung.

Darum geht es: Aktuell ist es so,
dass die Kassen zwar Betriebliche
Gesundheitsförderung unterstüt-
zen, aber die Rechtslage so inter-
pretieren, dass die Maßnahmen
im Unternehmen stattfinden
müssen. Dies ist auf der einen Sei-
te in vielen Betrieben nicht mög-
lich, auf der anderen Seite werden
die Kurorte und deren Angebot
damit quasi ausgeschlossen – et-
was, das Bad Birnbach ändern
möchte. Zumal man im ländli-
chen Bad auf ein erfolgreiches
Konzept verweisen kann.

Beim jetzigen Treffen mit Poli-
tik und Handwerk erläuterte Dr.
Sandra Kus von der Ludwig-Maxi-
milians-Universität, wie das „Ge-
samtkonzept BGF – am Kurort
und im Betrieb“ in dem aktuellen
Pilotierungsprojekt „big.KMU“
mit Unternehmen aus Rottal-Inn
und dem Kurort funktioniert. Be-
teiligt sind die Handwerkskam-

mer Niederbayern-Oberpfalz und
die Barmer, gefördert wird das
Projekt vom Freistaat. Die Ansät-
ze: Einerseits soll das individuelle
Gesundheitsverhalten der Be-
schäftigten über die Teilnahme an
einem Programm am Kurort ge-
fördert, andererseits im Betrieb
ein gesundheitsförderliches Ar-
beitsumfeld geschaffen werden.
Kus wies darauf hin, dass sich be-
reits im ersten Projekt langfristig
anhaltende, positive Auswirkun-
gen auf den Gesundheitszustand
der Teilnehmenden zeigten.

Gesundheitsmanagerin Nicole
Eisenreich von der Rottal Terme
erläuterte den Ablauf der Kurort-
maßnahme. Katrin Strobl von der
Firma EFM Präzisionstechnik in
Gangkofen, zeigte, was in ihrem
Betrieb bereits umgesetzt wurde –

Die Gesundheit der Mitarbeiter im Blick
Kurort macht Druck bei der Betrieblichen Gesundheitsförderung – Treffen mit Politik – „Aus Niederbayern für Niederbayern“

vom Einsatz einer so genannten
„Moving-App“ (bereitgestellt von
der Barmer) bis hin zu organisato-
rischen Maßnahmen und dem
Angebot eines Job-Rades.

Kilger: „Potenziale
der Region nutzen“

Dass Betriebe und Kurorte gut
zusammenpassen, machte Jürgen
Kilger, Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Niederbay-
ern-Oberpfalz deutlich. „Qualifi-
zierte und gesunde Mitarbeiter
sind für Handwerksbetriebe das
wichtigste Gut.“ Auch darum sei
BGF gerade für kleine und mittlere
Handwerksbetriebe wichtig.
Sinnvoll sei zudem, Potenziale der

Region mit dem Know-how der
Kurorte zu nutzen. Die Politik
müsse beim Thema Betriebliche
Gesundheitsförderung bestmög-
lich unterstützen. Und: „Hoch-
wertige BGF-Maßnahmen müs-
sen auch irgendwie bezahlt wer-
den“, sagte Kilger. Doch hier zeigt
sich das Dilemma. Denn gerade
eine große Krankenkasse vertrete
unter Berufung auf §20b Sozialge-
setzbuch (SGB) V die „kritikwürdi-
ge Position“, dass alle Maßnah-
men direkt im Betrieb durchge-
führt werden müssten, sagte Vik-
tor Gröll, Leiter der Kurverwal-
tung. Die Konsequenz: Über
Beratungsleistungen, die oft in
der Sackgasse enden würden, ge-
he dieses Angebot nicht hinaus.

Dass kleinere Betriebe bei BGF

große Unterstützung brauchen,
wisse auch der GKV-Spitzenver-
band. Gröll zitierte Dr. Susanne
Wagenmann (Vorsitzende Ver-
waltungsrat GKV-Spitzenver-
band) aus dem Präventionsbe-
richt 2022: „Großbetriebe haben
Ressourcen für BGF-Maßnah-
men, Kleinbetriebe eher nicht.
Maßnahmen, die im Betrieb statt-
finden, sind dort z. B. nur schwer
möglich.“ Und weiter: „Nach
unserer Erfahrung ist der Erfolg
von Gesundheitsförderung oft
keine Frage der fehlenden Res-
sourcen im Unternehmen, son-
dern ob die Maßnahmen wirklich
maßgeschneidert zu diesem
Unternehmen passen.“ Am Geld
scheitere es dabei nicht, sagte
Gröll. Das vorhandene Budget
(2022 knapp 250 Millionen Euro)

werde bei Weitem nicht ausge-
schöpft – aber eben auch viele Zie-
le nicht erreicht.

Bad Birnbachs Bürgermeisterin
Dagmar Feicht machte klar, „dass
wir als Kurort den Weg unbedingt
weitergehen müssen“. Sie forder-
te Unterstützung. Solche sicherte
MdL Martin Wagle zu. Er sieht in
dem vorgestellten Konzept einen
„Schritt in die richtige Richtung“.
Gleichzeitig stellte er in Frage, ob
die Auslegung des §20b SGB V tat-
sächlich dem entspricht, was der
Gesetzgeber wollte. Das sah MdB
Max Straubinger ähnlich. Er will
mit dem GKV-Spitzenverband da-
rüber reden. „Eine Gesetzesände-
rung braucht es hier eigentlich
nicht“, sagte er. Und: „Wir müssen
BGF gerade für kleine und mittlere
Betriebe viel stärker ausbauen.“

Da tut sich möglicherweise
noch einmal Hilfe vonseiten des
Freistaates auf. Dr. Dieter Frisch
vom Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit (LGL)
erläuterte ein neu aufgelegtes För-
derprogramm, das für die weitere
Entwicklung des Gesamtkonzep-
tes BGF durchaus passen könnte.
Die Methodenkompetenz sei da,
jetzt gehe es darum, diese in die
einzelnen Kurorte zu bringen, sag-
te Kus dazu. „Das ist genau unser
Thema“, griff der strategische Ge-
schäftsführer der Niederbayeri-
schen Thermengemeinschaft den
roten Faden auf: „Wir wollen BGF
aus Niederbayern für Niederbay-
ern“, laute die Vision.
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Erbschaftssteuer können Vermögende vermei-

den, wenn sie ihre Erben früh bedenken. − F.: dpa
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Treffen zu BGF: (v.l.) MdL Martin Wagle, MdB Max Straubinger, Hauptgeschäftsführer Jürgen Kilger (Handwerkskammer), Franz Altmannsperger

(Thermengemeinschaft), MdL Walter Taubeneder, Katrin Strobl, Dr. Dieter Frisch (LGL), Bürgermeisterin Dagmar Feicht, Patricia von Mallek und Dr.

Sandra Kus (beide LMU), Kurverwaltungsleiter Viktor Gröll, Thermenleiterin Josefine Kohlmeier, stv. Kurverwaltungsleiter AndreasWagner, Tanja Reiter

(Limes-Therme), Kurdirektor Bernhard Meyer (Bad Gögging), Gesundheitsmanagerin Nicole Eisenreich, Betriebsberater Tobias Reinstein. − F.: red




